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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vakuumpumpe mit einem Gehäuse.
[0002] Vakuumpumpen gelangen in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz. Sie können mit den ver-
schiedensten Geräten gekoppelt werden, um ein für einen bestimmten Prozess benötigtes Vakuum bereitzustellen. Die
jeweilige An- oder Einbausituation hängt dabei maßgeblich von dem zur Verfügung stehenden Bauraum ab. Außerdem
können Vakuumpumpen mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Zubehörbauteilen versehen werden. Hierzu gehören
unter anderem Lüfter, Luftleitbleche, Kühlkörper oder Komponenten einer Wasserkühlung.
[0003] Zur Befestigung von Komponenten an der Vakuumpumpe oder der Vakuumpumpe an anderen Einheiten wer-
den in das Gehäuse der Vakuumpumpe herkömmlicherweise an den jeweils erforderlichen Stellen Gewindebohrungen
eingebracht. Dies ermöglicht die zuverlässige Befestigung der genannten Komponenten bzw. der Vakuumpumpe in der
jeweils gewünschten Einbaulage. Allerdings müssen die Bohrungen für jeden Anwendungsfall spezifisch platziert wer-
den.
[0004] Die EP 2 133 581 A2, JP 61-82013 und US 2008/0309071 A1 offenbaren jeweils eine Vakuumpumpe mit einem
Flansch, mit dem sie an einem zu evakuierenden Rezipienten befestigbar sind. Der jeweilige Flansch umfasst eine Nut,
in die ein Befestigungsmittel eingreifen kann. Die EP 2 789 889 A1 beschreibt ebenfalls eine Vakuumpumpe mit einem
Befestigungsflansch.
[0005] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Vakuumpumpe zu schaffen, die auf einfache Weise
flexibel einsetzbar ist. Mit anderen Worten soll die Vakuumpumpe auf möglichst einfache Weise an die jeweils vorlie-
genden Umstände anpassbar sein.
[0006] Diese Aufgabe wird durch eine Vakuumpumpe mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
[0007] Erfindungsgemäß weist das Gehäuse der Vakuumpumpe zumindest eine nutartige Vertiefung auf, mit der
zumindest ein Basiselement zur Befestigung von Komponenten an der Vakuumpumpe oder der Vakuumpumpe an
anderen Einheiten gekoppelt ist. Zusätzlich oder alternativ ist das Gehäuse mit einem Element verbunden, das zumindest
eine nutartige Verbindung aufweist, mit der das vorstehend genannte Basiselement gekoppelt ist. Das Element kann
beispielsweise eine mit dem Gehäuse auf beliebige Weise verbundene Leiste sein, die mit der nutartigen Vertiefung
versehen ist. Grundsätzlich können die Formgebung und Größe des Elements sowie die Anzahl und Ausgestaltung der
an dem Element vorgesehenen Vertiefungen an die jeweils vorliegenden Anforderungen angepasst sein.
[0008] D.h. die jeweils erforderlichen Zubehörkomponenten werden erfindungsgemäß über das mit der Vertiefung
gekoppelte Basiselement an dem Gehäuse fixiert. Analoges gilt für die Befestigung der Pumpe an anderen Einheiten.
Um die Vakuumpumpe an die kundenspezifischen Bedingungen bzw. Wünsche anzupassen, muss das Gehäuse in der
Regel nicht mehr oder zumindest deutlich weniger bearbeitet werden, sondern es reicht zumeist aus, das Basiselement
anzupassen.
[0009] Weitere Ausführungsformen der Erfindung sind in der Beschreibung, den Ansprüchen und den Zeichnungen
angegeben.
[0010] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform ist das Basiselement lösbar mit der nutartigen Vertiefung verbun-
den. Wenn die Vakuumpumpe an einem anderen Ort verbaut werden soll und/oder mit anderen Zubehörkomponenten
verbunden werden soll, so müssen keine zusätzlichen Befestigungspunkte direkt am Gehäuse der Pumpe geschaffen
werden, da das Basiselement schnell und einfach ausgetauscht werden kann.
[0011] Insbesondere ist das Basiselement in die nutartige Vertiefung einschiebbar. Zu diesem Zweck kann die nutartige
Vertiefung einseitig offen sein. Es versteht sich, dass die einseitige Öffnung der nutartigen Vertiefung bei Bedarf mit
einer Kappe oder ähnlichem geschlossen werden kann.
[0012] Es ist auch möglich, das Basiselement so auszugestalten, dass es in die nutartige Vertiefung einklipsbar ist.
Insbesondere für eine Vormontage ist eine solche Ausgestaltung vorteilhaft, da sie eine einfache und schnelle Kopplung
des Basiselements mit der nutartigen Vertiefung ermöglicht.
[0013] Die nutartige Vertiefung erstreckt sich zumindest abschnittsweise, insbesondere vollständig parallel zu einer
Längsachse des Gehäuses. Die nutartige Vertiefung (oder eine zusätzliche nutartige Vertiefung) kann sich auch zumin-
dest abschnittsweise, insbesondere vollständig in Umfangsrichtung des Gehäuses erstrecken. Grundsätzlich können
der Verlauf und die Anordnung der Nut so gewählt werden, dass eine höchstmögliche Flexibilität hinsichtlich der Bereit-
stellung von Befestigungspunkten erreicht wird. Gleiches gilt für die Anzahl von an dem Gehäuse vorgesehenen nutar-
tigen Vertiefungen.
[0014] Das Basiselement kann im Wesentlichen vollständig von der nutartigen Vertiefung aufgenommen werden, so
dass das Basiselement keine aus dem Gehäuse hervorstehende Kontur bildet, die eventuell störend ist.
[0015] Alternativ kann aber auch bewusst vorgesehen sein, dass das Basiselement eine Anlagefläche aufweist oder
bildet, die von der Oberfläche des Gehäuses beabstandet ist. Das Basiselement dient in diesem Fall - neben seiner
Funktion als flexibel konfigurierbare Komponente des Befestigungskonzepts - als Abstandshalter, so dass das Gehäuse
der Pumpe vor Oberflächenbeschädigungen (z.B. Kratzer) geschützt wird.
[0016] Erfindungsgemäß weist die nutartige Vertiefung einen Hinterschnitt auf, der mit zumindest einer Ausbuchtung
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oder einem Vorsprung des Basiselements zusammenwirkt. Insbesondere ist die nutartige Vertiefung in einem Querschnitt
senkrecht zu der Längserstreckung T-förmig ausgebildet.
[0017] Das Basiselement kann im Wesentlichen die gleiche Länge wie die nutartige Vertiefung aufweisen, so dass
es diese zumindest in Längsrichtung praktisch vollständig ausfüllt. Grundsätzlich ist es aber natürlich auch möglich, ein
kürzeres Basiselement zu verwenden. In diesem Fall können auch mehrere Basiselemente verwendet werden, um die
benötigte Anzahl von Befestigungspunkten bereit zu stellen.
[0018] Das Basiselement kann in der nutartigen Vertiefung frei verschiebbar sein und erst bei der Montage in ihrer
vorgesehenen Lage fixiert werden, beispielsweise durch einen Kraftschluss.
[0019] Um das Eindringen von Verschmutzungen in die nutartige Vertiefung zu verhindern und der Vakuumpumpe
auch eine optisch ansprechende Prägung zu geben, kann das Basiselement ein Abdeckprofil umfassen, das die nutartige
Vertiefung im Wesentlichen abdeckt und/oder verschließt.
[0020] Gemäß einer Ausführungsform weist das Basiselement zumindest eine Gewindebohrung auf, mit Hilfe derer
die Vakuumpumpe an anderen Einheiten befestigbar ist und/oder Komponenten an der Vakuumpumpe befestigt werden
können. Das Basiselement kann auch eine Ausnehmung aufweisen, die sich entlang deren Längserstreckung erstreckt.
Beispielsweise ist das Basiselement eine Schraubleiste, in die an beliebigen Stellen eine Schraube einschraubbar ist.
[0021] Das Gehäuse ist gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform zumindest teilweise durch einen Strangpress-
prozess geformt, wobei die nutartige Vertiefung bereits im Zuge dieses Prozesses in das Gehäuse eingebracht wird.
Grundsätzlich ist es auch möglich, die nutartige Vertiefung durch einen spanenden Prozess in das Gehäuse einzubringen
und/oder anzupassen.
[0022] Neben ihrer Funktion als Bestandteil des Befestigungskonzepts kann die nutartige Vertiefung auch andere
vorteilhafte Funktionen bereitstellen. Beispielsweise kann sie als Kabelkanal dienen.
[0023] Nachfolgend wird die vorliegende Erfindung rein beispielhaft anhand vorteilhafter Ausführungsformen unter
Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vakuumpumpe und

Fig. 2 bis 5 verschiedene Ausführungsformen des Basiselements.

[0024] Fig. 1 zeigt eine Vakuumpumpe 10, die beispielsweise eine Turbopumpe ist. Bei derartigen Pumpen kann es
- wie eingangs erläutert - gewünscht sein, an deren Äußeren Zubehör anzubringen oder sie an anderen Vorrichtungen
zu befestigen. Um zu verhindern, dass für jede Konfiguration und/oder Bauraumsituation kundenspezifische Gewinde-
bohrungen in ein Gehäuse 12 der Vakuumpumpe 10 eingebracht werden müssen, ist dieses mit Nuten 14 versehen.
Die Nuten 14 erstrecken sich im Wesentlichen vollständig entlang der Längserstreckung eines Gehäusegrundkörpers
16, der an seinem in Fig. 1 rechten axialen Ende mit einem Gehäuseendabschnitt 18 und an seinem linken Ende mit
einem Deckel 20 verschlossen ist. Der Gehäusegrundkörper 16 nimmt alle wesentlichen Funktionskomponenten der
Vakuumpumpe 10 auf. In den Nuten 14 sind Basiselemente 22a, 22b, 22c bzw. 22d angeordnet, deren Gestaltung und
Funktion nachfolgend noch eingehender erläutert wird.
[0025] Der Gehäuseendabschnitt 18 weist ebenfalls eine Nut 14’ auf, in die bei Bedarf ein Basiselement in der Art der
Basiselemente 22a, 22b, 22c, 22d eingesteckt bzw. eingeschoben werden kann.
[0026] Es versteht sich, dass die Anordnung und/oder Ausgestaltung der Nuten 14, 14’ so gewählt werden kann, dass
im Wesentlichen alle vernünftigerweise zu erwartenden/benötigten Konfigurationen von Befestigungspunkten bereitge-
stellt werden können.
[0027] Der Gehäusegrundkörper 16 des Gehäuses 12 ist bei dem Ausführungsbeispiel durch einen Strangpresspro-
zess hergestellt worden. Bei diesem Herstellungsprozess können die Nuten 14 gleich direkt in das Halbzeug eingebracht
werden. Die Nut 14’ des Gehäuseendabschnitts 18 des Gehäuses 12 kann beispielsweise durch einen spanenden
Prozess erzeugt worden sein.
[0028] Fig. 2 zeigt einen Ausschnitt des Gehäusegrundkörpers 16 mit einem Abschnitt des Basiselements 22a in einer
Vergrößerung. Die Nut 14 weist einen im Wesentlichen T-förmigen Querschnitt auf, der durch Vorsprünge 24 gebildet
wird. Die Vorsprünge 24 bilden Hinterschneidungen, die mit Ausbuchtungen 26 zusammenwirken, die an dem Basise-
lement 22a vorgesehen sind. Die Ausbuchtungen 26 sind an von einem Deckabschnitt 28 in die Nut ragenden Schenkeln
30 des Basiselements 22a angeordnet. Das Basiselement 22a ist somit ein Profilstück mit einer im Wesentlichen U-
förmigen Grundform. Das Basiselement 22a deckt die Nut 14 im Wesentlichen vollständig ab, so dass diese vor Schmutz
geschützt ist. In der Nut 14 können bei Bedarf Kabel geführt werden.
[0029] Das Basiselement 22a dient aber insbesondere dazu, kunden- oder anwendungsspezifische Befestigungs-
punkte bereitzustellen. Zu diesem Zweck werden an den gewünschten Stellen in den Deckabschnitt 28 des Basisele-
ments 22a Bohrungen (nicht gezeigt) eingebracht, in die Befestigungsschrauben (nicht gezeigt) geschraubt werden
können. Die Befestigungsschrauben wirken bei ihrer Montage mit von den Schenkeln 30 nach innen ragenden und
geneigt zu diesen angeordneten Spreizabschnitten 32 zusammen. Die Spreizabschnitte 32 bewirken, dass die einge-
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schraubten Befestigungsschrauben die Schenkel 32 auseinanderdrücken, wodurch die Ausbuchtungen 26 noch effizi-
enter mit den Hinterschnitte bildenden Vorsprüngen 24 zusammenwirken, um das Basiselement 22a zuverlässig mit
dem Gehäuse 12 zu koppeln.
[0030] Die Bohrung in dem Deckabschnitt 28 können in beliebiger Position vor oder nach dem Einbringen des Basi-
selements 22a in die Nut 14 eingebohrt werden. Das Einbringen des Basiselements 22a in die Nut 14 kann durch
seitliches Einschieben oder - bei entsprechender Elastizität des Basiselements 22a - durch Einklipsen realisiert werden.
[0031] Abweichend von der in Fig. 2 gezeigten Ausgestaltung des Basiselements 22a, bei der sich der Deckabschnitt
28 im Wesentlichen in der gleichen Ebene befindet, wie die der Nut 14 benachbarten Abschnitte der Oberfläche des
Gehäuses 12, kann das Basiselement aus der Nut 14 herausragen. Der Deckabschnitt eines solchen Basiselements
könnte dann als Anlagefläche genutzt werden, so dass die zu befestigende Komponente nicht direkt auf dem Gehäuse
12 aufliegt. Letztlich bildet der aus der Nut 14 herausragende Teil des Basiselements dann einen Abstandshalter, um
das Gehäuse 12 zu schützen.
[0032] Fig. 3 zeigt eine weitere Ausführungsform 22b des Basiselements, die zumindest funktionell einer Schraubleiste
entspricht. Vorsprünge 24’ an der Außenseite der Schenkel 30 des Basiselements 20b wirken mit den Vorsprüngen 24
der Nut 14 zusammen. Befestigungsschrauben können an beliebiger Stelle in das ebenfalls als Profilstück ausgebildete
Basiselement 22b eingeschraubt werden, wodurch wiederum die Schenkel 30 auseinandergedrückt werden und das
Basiselement 22b letztlich sicher in der Nut 14 fixiert wird. Das Basiselement 22b ist ebenfalls durch Einschieben oder
Einklipsen in die Nut 14 einbringbar. Eine Vorbereitung des Basiselements 22b ist in der Regel nicht erforderlich.
[0033] Im Gegensatz dazu sind bei der in Fig. 4 gezeigten Ausführungsform 22c des Basiselements diskrete Bohrungen
34 an den jeweils erforderlichen Stellen vorgesehen. Die Bohrungen 34 sind Gewindebohrungen. Bringt man zur Be-
festigung einer Komponente an dem Gehäuse 12 und/oder zur Befestigung der Vakuumpumpe 10 an einer anderen
Einheit eine Befestigungsschraube in die Gewindebohrungen 34 ein, so wird das leistenartige Basiselement 22c gegen
die Vorsprünge 24 gedrückt, so dass ein zuverlässiger Kraftschluss entsteht.
[0034] Anstelle eines durchgehenden leistenförmigen Basiselements 22c, das im Wesentlichen die volle Länge der
Nut 14 ausfüllt, können auch einzelne Nutensteine 22d vorgesehen sein (siehe Fig. 5), deren Funktionsweise aber im
Wesentlichen der des Basiselements 22c entspricht.
[0035] Das erfindungsgemäße Befestigungskonzept, das auf einer Kopplung eines kostengünstig herzustellenden
Basiselements und einer in das Gehäuse der Vakuumpumpe eingebrachten nutartigen Vertiefung beruht, ermöglicht
eine sehr flexible Bereitstellung von Befestigungspunkten, ohne dass Abstriche bei der Zuverlässigkeit der Befestigung
gemacht werden müssen.

Bezugszeichen

[0036]

10 Vakuumpumpe
12 Gehäuse
14, 14’ Nut
16 Gehäusegrundkörper
18 Gehäuseendabschnitt
20 Deckel
22a, 22b, 22c, 22d Basiselement
24, 24’ Vorsprung
26 Ausbuchtung
28 Deckabschnitt
30 Schenkel
32 Spreizabschnitt
34 Gewindebohrung

Patentansprüche

1. Vakuumpumpe mit einem Gehäuse (12), das zumindest eine nutartige Vertiefung (14, 14’) aufweist, und/oder das
mit einem Element, das zumindest eine nutartige Vertiefung aufweist, verbunden ist, wobei mit der nutartigen Ver-
tiefung zumindest ein Basiselement (22a, 22b, 22c, 22d) zur Befestigung von Komponenten an der Vakuumpumpe
oder der Vakuumpumpe an anderen Einheiten gekoppelt ist,
dadurch gekennzeichnet, dass sich die nutartige Vertiefung (14) zumindest abschnittsweise, insbesondere voll-
ständig parallel zu einer Längsachse des Gehäuses (12) erstreckt, und einen Hinterschnitt (24) aufweist, der mit
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zumindest einer Ausbuchtung (26, 24’) oder einem Vorsprung des Basiselements (22a, 22b) zusammenwirkt.

2. Vakuumpumpe nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass das Basiselement (22a, 22b, 22c, 22d) lösbar mit der nutartigen Vertiefung (14,
14’) verbunden ist.

3. Vakuumpumpe nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass das Basiselement (22a, 22b, 22c, 22d) in die nutartige Vertiefung (14, 14’), die
insbesondere zumindest einseitig offen ist, einschiebbar ist.

4. Vakuumpumpe nach zumindest einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Basi-
selement (22a, 22b) in die nutartige Vertiefung (14, 14’) einklipsbar ist.

5. Vakuumpumpe nach zumindest einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Basi-
selement (22a, 22b, 22c, 22d) im Wesentlichen vollständig von der nutartigen Vertiefung (14, 14’) aufgenommen wird.

6. Vakuumpumpe nach zumindest einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sich die
nutartige Vertiefung (14’) zumindest abschnittsweise, insbesondere vollständig in Umfangsrichtung des Gehäuses
(12) erstreckt.

7. Vakuumpumpe nach zumindest einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Basi-
selement (22a) eine Anlagefläche (28) aufweist, die von der Oberfläche des Gehäuses beabstandet ist.

8. Vakuumpumpe nach zumindest einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die nutartige
Vertiefung (14, 14’) in einem Querschnitt senkrecht zu ihrer Längserstreckung T-förmig ausgebildet ist.

9. Vakuumpumpe nach zumindest einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Basi-
selement (22a, 22b, 22c) in Wesentlichen die gleiche Länge wie die nutartige Vertiefung (14, 14’) aufweist.

10. Vakuumpumpe nach zumindest einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Basi-
selement (22a, 22c) ein Abdeckprofil umfasst, das die nutartige Vertiefung (14, 14’) im Wesentlichen abdeckt
und/oder verschließt,

11. Vakuumpumpe nach zumindest einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Basi-
selement (22c, 22d) zumindest eine Gewindebohrung (34) umfasst.

12. Vakuumpumpe nach zumindest einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Basi-
selement (22b) eine Ausnehmung aufweist, die sich entlang deren Längserstreckung erstreckt.

13. Vakuumpumpe nach zumindest einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse
(12) zumindest teilweise durch einen Strangpressprozess geformt ist, wobei die nutartige Vertiefung (14, 14’) im
Zuge dieses Prozesses in das Gehäuse (12) eingebracht wurde.

Claims

1. A vacuum pump comprising a housing (12) which has at least one groove-like depression (14, 14’) and/or which is
connected to an element which has at least one groove-like depression, wherein at least one base element (22a,
22b, 22c, 22d) for fastening components to the vacuum pump or for fastening the vacuum pump to other units is
coupled to the groove-like depression,
characterized in that
the groove-like depression (14) extends at least sectionally, in particular completely, in parallel with a longitudinal
axis of the housing (12) and has an undercut (24) which cooperates with at least one bulge (26, 24’) or a projection
of the base element (22a, 22b).

2. A vacuum pump in accordance with claim 1,
characterized in that
the base element (22a, 22b, 22c, 22d) is releasably connected to the groove-like depression (14, 14’).
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3. A vacuum pump in accordance with claim 1 or claim 2,
characterized in that
the base element (22a, 22b, 22c, 22d) can be inserted into the groove-like depression (14, 14’) which is in particular
open at at least one side.

4. A vacuum pump in accordance with at least one of the preceding claims,
characterized in that
the base element (22a, 22b) can be clipped into the groove-like depression (14, 14’).

5. A vacuum pump in accordance with at least one of the preceding claims,
characterized in that
the base element (22a, 22b, 22c, 22d) is substantially completely received by the groove-like depression (14, 14’).

6. A vacuum pump in accordance with at least one of the preceding claims,
characterized in that
the groove-like depression (14’) extends at least sectionally, in particular completely, in the peripheral direction of
the housing (12).

7. A vacuum pump in accordance with at least one of the preceding claims,
characterized in that
the base element (22a) has a contact surface (28) which is spaced apart from the surface of the housing.

8. A vacuum pump in accordance with at least one of the preceding claims,
characterized in that
the groove-like depression (14, 14’) is T-shaped in a cross-section perpendicular to its longitudinal extent.

9. A vacuum pump in accordance with at least one of the preceding claims,
characterized in that
the base element (22a, 22b, 22c) has substantially the same length as the groove-like depression (14, 14’).

10. A vacuum pump in accordance with at least one of the preceding claims,
characterized in that
the base element (22a, 22c) comprises a cover section which substantially covers and/or closes the groove-like
depression (14, 14’).

11. A vacuum pump in accordance with at least one of the preceding claims,
characterized in that
the base element (22c, 22d) comprises at least one threaded bore (34).

12. A vacuum pump in accordance with at least one of the preceding claims,
characterized in that
the base element (22b) has a recess which extends along its longitudinal extent.

13. A vacuum pump in accordance with at least one of the preceding claims,
characterized in that
the housing (12) is at least partly formed by an extrusion process, with the groove-like depression (14, 14’) having
been introduced into the housing (12) in the course of this process.

Revendications

1. Pompe à vide comportant un boîtier (12) pourvu d’au moins une cavité (14, 14’) en forme de gorge et/ou relié à un
élément présentant au moins une cavité en forme de gorge,
au moins un élément de base (22a, 22b, 22c, 22d) destiné à fixer des composants sur la pompe à vide ou à fixer
la pompe à vide sur d’autres unités étant couplé à la cavité en forme de gorge,
caractérisée en ce que
la cavité (14) en forme de gorge s’étend au moins localement, en particulier complètement parallèlement à un axe
longitudinal du boîtier (12) et présente une contre-dépouille (24) qui coopère avec au moins un renflement (26, 24’)



EP 3 067 565 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ou avec une saillie de l’élément de base (22a, 22b).

2. Pompe à vide selon la revendication 1,
caractérisée en ce que
l’élément de base (22a, 22b, 22c, 22d) est relié de manière amovible à la cavité (14, 14’) en forme de gorge.

3. Pompe à vide selon la revendication 1 ou 2,
caractérisée en ce que
l’élément de base (22a, 22b, 22c, 22d) peut être poussé dans la cavité (14, 14’) en forme de gorge qui est ouverte
en particulier sur au moins un côté.

4. Pompe à vide selon l’une au moins des revendications précédentes,
caractérisée en ce que
l’élément de base (22a, 22b) peut être clipsé dans la cavité (14, 14’) en forme de gorge.

5. Pompe à vide selon l’une au moins des revendications précédentes,
caractérisée en ce que
l’élément de base (22a, 22b, 22c, 22d) est reçu sensiblement complètement par la cavité (14, 14’) en forme de gorge.

6. Pompe à vide selon l’une au moins des revendications précédentes,
caractérisée en ce que
la cavité (14’) en forme de gorge s’étend au moins localement, en particulier complètement en direction périphérique
du boîtier (12).

7. Pompe à vide selon l’une au moins des revendications précédentes,
caractérisée en ce que
l’élément de base (22a) comprend une surface d’appui (28) qui est espacée de la surface du boîtier.

8. Pompe à vide selon l’une au moins des revendications précédentes,
caractérisée en ce que
la cavité (14, 14’) en forme de gorge est réalisée en forme de T en section transversale perpendiculaire à son
extension longitudinale.

9. Pompe à vide selon l’une au moins des revendications précédentes,
caractérisée en ce que
l’élément de base (22a, 22b, 22c) présente sensiblement la même longueur que la cavité (14, 14’) en forme de gorge.

10. Pompe à vide selon l’une au moins des revendications précédentes,
caractérisée en ce que
l’élément de base (22a, 22c) comprend un profilé de couverture qui recouvre et/ou referme sensiblement la cavité
(14, 14’) en forme de gorge.

11. Pompe à vide selon l’une au moins des revendications précédentes,
caractérisée en ce que
l’élément de base (22c, 22d) présente au moins un perçage taraudé (34).

12. Pompe à vide selon l’une au moins des revendications précédentes,
caractérisée en ce que
l’élément de base (22b) présente un évidement qui s’étend le long de son extension longitudinale.

13. Pompe à vide selon l’une au moins des revendications précédentes,
caractérisée en ce que
le boîtier (12) est formé au moins partiellement par un processus d’extrusion, la cavité (14, 14’) en forme de gorge
ayant état ménagée dans le boîtier (12) au cours dudit processus.
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